
 

 

Feststellung des Unterbleibens einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) 
für das Vorhaben Errichtung und Betrieb von drei Windkraftanlagen 

in 16359 Biesenthal 
    

Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt 
Vom 4. Februar 2025 

 
 

Die Firma Barnimer Energiebeteiligungsgesellschaft mbH (BEBG), Ostender Höhen 70 in 
16255 Eberswalde, beantragt die Genehmigung nach § 4 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (BImSchG), auf den Grundstücken in der Gemarkung Biesenthal, 
Flur 1, Flurstücke 1 und 30, drei Windkraftanlagen (WKA) zu errichten und zu betreiben (Az.: 
G04423).  
 
Es handelt sich dabei um eine Anlage der Nummer 1.6.2 V des Anhangs 1 der Verordnung 
über genehmigungsbedürftige Anlagen (4. BImSchV) sowie um ein Vorhaben nach Nummer 
1.6.3 S der Anlage 1 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG). 
 
Nach § 7 Absatz 2 UVPG war für das beantragte Vorhaben eine standortbezogene Vorprüfung 
durchzuführen. 
 
Die Feststellung erfolgte nach Beginn des Genehmigungsverfahrens auf der Grundlage der 
vom Vorhabensträger vorgelegten Unterlagen sowie eigener Informationen. 
 
Im Ergebnis dieser Vorprüfung wurde festgestellt, dass für das oben genannte 
Vorhaben keine UVP-Pflicht besteht. 
 
Die Prüfung, ob bei dem Vorhaben besondere örtliche Gegebenheiten gemäß den in Anlage 
3 Nr. 2.3 UVPG aufgeführten Schutzkriterien vorliegen, hat ergeben, dass die Standorte sich 
in keinem Europäischen Schutzgebiet, Naturschutz- oder Landschaftsschutzgebiet, 
Nationalpark oder Biosphärenreservat befinden. Die nächsten Schutzgebiete nach der Flora-
Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH) sind die FFH-Gebiete Finowtal - Pregnitzfließ – 650m nördlich 
des Vorhabens, Rabenluch – 1050m südöstlich des Vorhabens, Biesenthaler Becken – 2,3km 
südlich des Vorhabens, Oberseemoor – 4km südwestlich des Vorhabns. Weiterhin sind 
folgende Naturschutzgebiete im Untersuchungsgebiet: NSG Finowtal - Pregnitzfließ – 850m, 
Rabenluch – 1000m, Mergelluch – 650m, Biesenthaler Becken – 2,3km, Oberseemoor – 4km. 
Das Vorhaben liegt außerhalb vom Landschaftsschutzgebiet Wandlitz - Biesenthal - 
Prendener Seengebiet. Beeinträchtigungen der umliegenden FFH-Gebiete und 
Landschaftsschutzgebiete, die die besondere Empfindlichkeit oder Schutzziele dieser Gebiete 
betreffen, sind aufgrund ihrer Entfernung von dem Vorhaben nicht gegeben. Auswirkungen auf 
umliegende gesetzlich geschützte Biotope können ausgeschlossen werden. Ebenso sind am 
Vorhabenstandort keine Wasserschutzgebiete nach § 51 WHG, Heilquellenschutzgebiete 
nach § 53 Abs. 4 WHG, Risikogebiete nach § 73 Abs. 1 WHG sowie 
Überschwemmungsgebiete nach § 76 WHG ausgewiesen.  
 
Insgesamt sind nach überschlägiger Prüfung keine erheblich nachteiligen 
Umweltauswirkungen bei Umsetzung des geplanten Vorhabens zu erwarten. 
 
Diese Feststellung ist nicht selbstständig anfechtbar.  
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